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Aus den Verhandlungen des Gemeinderates   I 
 

▪ BEGRENZUNG ZUSATZBEITRÄGE ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN 2026 
 

Vom Regierungsrat wurden die bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen   
anerkannten Heimtaxen (Hotellerie und Betreuung) für das Jahr 2026 auf Fr. 160.--                            
pro Tag festgelegt. Im Alters- und Pflegeheim Moosmatt, Reigoldswil beträgt dieser                      
Wert Fr. 196.50, im Gritt Seniorenzentrum Waldenburgertal, Niederdorf Fr. 198.50 und                            
im Alters- und Pflegeheim Stäglen, Nunningen unter Berücksichtigung des Zuschlags                     
für ausserkantonale Bewohnerinnen und Bewohner Fr. 209.50. Gestützt auf diesen 
Sachverhalt sowie die Vorgaben im Reglement über die Begrenzung der Zusatzbeiträge  
zu den Ergänzungsleistungen der Gemeinde Bretzwil hat der Gemeinderat entschieden, im 
Jahr 2026 Zusatzbeiträge bis zu einer Höhe von maximal Fr. 36.50 pro Tag auszurichten. 

 

▪ KANTONALE ALARMÜBUNG FEUERWEHR BRETZWIL 
 

Am 22. August 2025 um 10.35 Uhr wurde durch einen Vertreter der Basellandschaftlichen 
Gebäudeversicherung die alle vier Jahre stattfindende kantonale Alarmübung durchgeführt. 
Dabei sind erstmals die neuen gemäss der Feuerwehr-Koordination Schweiz definierten 
Schutzziele überprüft worden. Diese umfassen die folgenden Aufgaben: Vier Angehörige 
der Feuerwehr unter Atemschutz innert sieben Minuten, sechs Angehörige der                  
Feuerwehr unter Atemschutz innert 12 Minuten vor Ort. Ein Einsatzleiter gekennzeichnet 
mit Verbindung zur Alarmstelle. Ein Fahrer/Maschinist. Ein Lüfter in Betrieb nehmen.                       
Eine Druckleitung ab Fahrzeug mit Wasserabgabe. Die entsprechenden Vorgaben wurden                   
von der Feuerwehr Bretzwil erfüllt und der Gemeinderat gratuliert den Angehörigen der 
Feuerwehr Bretzwil zur bestandenen kantonalen Alarmübung 2025. 

 

▪ SCHULFERIEN BASEL-STADT UND BASEL-LANDSCHAFT 
 

Gemeinsam mit dem Kanton Basel-Stadt plant der Kanton Basel-Landschaft den                  
Zeitpunkt der insgesamt 14 Wochen Schulferien ab dem Schuljahr 2032/2033 neu über                                          
das Jahr zu verteilen. Gestützt auf eine entsprechende Umfrage würde der Gemeinderat in 
erster Priorität das Einführen von fixen, von den Ostern losgelösten Frühlingsferien                      
in den Kalenderwochen 18 und 19 begrüssen. Damit wird die Zeitspanne zwischen                      
den Fasnachts- und Frühlingsferien vergrössert. In zweiter Priorität könnte sich der 
Gemeinderat zusätzlich um eine Woche kürzere Sommerferien und um eine Woche längere 
Herbstferien vorstellen. 

 

▪ NATUREISFELD SCHULHAUSPLATZ 
 

In der Zeit vom 1. bis am 8. Januar 2026 stand auf dem Schulhausplatz nach einem 
Unterbruch von fünf Jahren wieder ein Natureisfeld zur Verfügung, das sehr gut frequentiert 
wurde. So waren insbesondere über das Wochenende jeweils bis zu 60 Personen vor                         
Ort anwesend und haben die Gelegenheit genutzt, in Bretzwil Schlittschuh zu laufen.                        
Das Eisfeld war durch Holzbalken in zwei Bereiche untertrennt. In einem Bereich                          
war das Hockeyspielen möglich und im anderen Bereich bestand die Möglichkeit,                       
frei Schlittschuh zu laufen. Erstellt wurde das Eisfeld durch Beat Müller und Stephan Fasler 
zusammen mit weiteren Helfern. Für ihren grossen Einsatz dankt der Gemeinderat den 
Eismeistern von Bretzwil nochmals ganz herzlich. 

 

▪ ANPASSUNG FINANZAUSGLEICH GEMEINDEN 
 

Am 12. Februar 2026 hat der Landrat einem von den Geber- und den Empfängergemeinden 
ausgearbeiteten Kompromissvorschlag für eine Anpassung des Finanzausgleichs 
zugestimmt. Der Kompromiss ist für alle drei beteiligten Akteure, die Gebergemeinden, die 
Empfängergemeinden und den Kanton tragbar, weil die Gebergemeinden entlastet werden, 
wenn auch weniger als mit der eingereichten Initiative, der Kanton weniger stark belastet 
wird als mit der Initiative, aber immerhin 9.8 Mio. Franken mehr in den vertikalen 
Finanzausgleich einzahlen muss und die Akzeptanz bei den Empfängergemeinden damit 
besser ist. Die Gebergemeinden werden in der Folge die Initiative zurückziehen. Dadurch 
kann ein unschöner Abstimmungskampf zwischen den Gemeinden und dem Kanton 
vermieden werden. 
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Aus den Verhandlungen des Gemeinderates   II 
 

▪ SCHUTZRAUMBILANZ PER DEN 31. DEZEMBER 2025 
 

Per Ende des vergangenen Jahres waren in der Gemeinde Bretzwil in privaten                       
Gebäuden 387 Schutzplätze vorhanden. Dazu kommen noch 613 öffentliche Schutzplätze 
sowie 8 Reserve-Schutzplätze, so dass für die ständige Wohnbevölkerung insgesamt        
1’008 Schutzplätze zur Verfügung stehen. Gemäss den Angaben des Statistischen Amts 
betrug die Wohnbevölkerung der Gemeinde Bretzwil per den 30. September 2025                              
746, womit ein Schutzplatzüberangebot von 262 und damit per Ende des letzten                         
Jahres ein Schutzplatzdeckungsgrad von 135.12 % bestand. Gemäss den Vorgaben                   
des Amts für Militär und Bevölkerungsschutz besteht bei einem Neubau ab einem 
Schutzplatzdeckungsgrad von 110 % die Pflicht für das Erstellen eines Schutzraums. 

 

▪ KLASSENBILDUNG PRIMARSCHULE SCHULJAHR 2026/2027 
 

Gestützt auf einen Antrag der Schulleitung sowie des Kindergarten- und Primarschulrats 
Bretzwil hat der Gemeinderat für den Unterricht an der Primarschule Bretzwil für                                   
das Schuljahr 2026/2027 eine Ausnahmebewilligung für das Führen von weiterhin drei 
Mehrjahrgangsklassen erteilt. Gemäss den Vorgaben der kantonalen Verordnung für den 
Kindergarten und die Primarschule sind für das Führen von drei Mehrjahrgangsklassen                   
41 Schülerinnen und Schüler erforderlich. Diese Zahl wird an der Primarschule Bretzwil im 
kommenden Schuljahr voraussichtlich um eine Schülerin, einen Schüler unterschritten. In 
Abwägung der finanziellen Belastung mit den qualitativen Einbussen des Unterrichts an nur 
zwei Mehrjahrgangsklassen hat sich der Gemeinderat entschieden, an der Primarschule 
Bretzwil auch im kommenden Schuljahr drei Mehrjahrgangsklassen anzubieten. 

 

▪ STELLVERTRETUNGEN HOHEITSAUFGABEN FORSTBETRIEB FRENKENTÄLER 
 

Nach dem Weggang des bisherigen Stellvertreters der beiden Co-Geschäftsführer                     
des Forstbetriebs Frenkentäler André Minnig und Simon Tschendlik in den kantonalen 
Hoheitsaufgaben, Andreas Sager hat das kantonale Amt für Wald und Wild auf                
Vorschlag des Forstbetriebs Frenkentäler die Förster Yves Bernet und Manuel Kraus                  
per 1. Januar 2026 zu neuen Stellvertretern in den kantonalen Hoheitsaufgaben in                            
den Forstrevieren Dottlenberg und Frenkentäler ernannt. Der Gemeinderat wünscht                      
Yves Bernet und Manuel Kraus in diesem neuen Amt alles Gute. 

 

▪ DIREKTZAHLUNGEN SÖMMERUNG STIERENBERG 2025 
 

Basierend auf den Berechnungsgrundlagen in der eidgenössischen Sömmerungs-
verordnung ergibt sich für die Bürgergemeinde Bretzwil für das vergangene Jahr                   
ein Sömmerungsbeitrag von Fr. 23'412.--. Darüber hinaus erhält die Bürgergemeinde 
Bretzwil für die artenreichen Grün- und Streuflächen im Sömmerungsgebiet einen 
Biodiversitätsbeitrag von Fr. 644.90. Gleichzeitig erfolgt die Vergütung der kantonalen 
Naturschutzbeiträge für die Gebiete Stierenberg, Kleine Weide Riedberg, Kleine Weide, 
Riedbergboden und Schattholz im Umfang von Fr. 8'523.75. Die Beitragszahlungen durch 
den Bund und den Kanton beliefen sich im Jahr 2025 somit auf insgesamt Fr. 32'580.65. 

 

▪ RÜCKLIEFERVERGÜTUNG PVA BAUMGARTENSCHULHAUS 
 

Mit dem Inkrafttreten der angepassten Energiegesetzgebung wurden die Grundlagen                       
für die Rückliefervergütung für Solarstrom schweizweit harmonisiert. Neu erfolgt die 
Rückliefervergütung auf der Basis des vom Bundesamt für Energie quartalsweise 
publizierten Referenz-Marktpreises. Der Referenz-Marktpreis bildet den vierteljährlich 
gemittelten Marktpreis ab, der dem Durchschnitt der an der Schweizer Börse erzielten 
Preise entspricht. Das Festlegen des Referenz-Marktpreises erfolgt nach Ablauf eines 
Quartals. Die Vergütung für erneuerbare Herkunftsnachweise beträgt zukünftig für alle 
Anlagengrössen bis zu zwei Rappen. Sie wird ebenfalls quartalsweise überprüft und                     
bei Bedarf angepasst. Zur Absicherung von Marktpreisschwankungen hat der Bundesrat 
abhängig von der Anlagengrösse Minimalvergütungen festgelegt, die bei tieferen 
Marktpreisen als Untergrenze gelten. 
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Vernehmlassungen   I 

 

Revision Einführungsgesetz Jugendstrafprozessordnung 
 

Die Jugendanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft werden innerhalb der Sicherheitsdirektion 
als eigenständige Dienststellen geführt. Beide sind Strafverfolgungsbehörden und                     
befassen sich mit der Verfolgung und der Aufklärung von Straftaten. Eine Analyse                          
kam zum Schluss, dass die Staatsanwaltschaft mit der Zusammenlegung der beiden 
Dienststellen die Querschnittsaufgaben für die Jugendanwaltschaft übernehmen kann.                          
Für das Zusammenführen der Jugendanwaltschaft mit der Staatsanwaltschaft wurden die 
folgenden Grundsätze festgelegt: Die Jugendanwaltschaft wird zu einer Hauptabteilung der 
Staatsanwaltschaft und behält den Namen Jugendanwaltschaft. Die Leitende Jugendanwältin 
oder der Leitende Jugendanwalt wird Mitglied der Geschäftsleitung der Staatsanwaltschaft. 
Die Erste Staatsanwältin oder der Erste Staatsanwalt ist für die personelle, betriebliche                         
und mit Ausnahme des Aufgabenbereichs der Jugendanwaltschaft für die fachliche                      
Führung der Staatsanwaltschaft verantwortlich. Damit hat die Erste Staatsanwältin oder der 
Erste Staatsanwalt im Erwachsenenbereich die Weisungsbefugnis für die fachgerechte und 
wirksame Strafverfolgung. Die Jugendanwaltschaft hingegen untersteht nur den betrieblichen 
und personellen Weisungen der Ersten Staatsanwältin oder des Ersten Staatsanwalts. Für die 
fachgerechte und wirksame Strafverfolgung im Jugendbereich soll die Jugendanwaltschaft 
unabhängig bleiben. Gleichzeitig schlägt der Regierungsrat vor, die Zuständigkeit für Wahlen 
und Anstellungen für die Staatsanwaltschaft und die Jugendanwaltschaft einheitlich zu regeln. 
Heute ist die Anzahl Staatsanwältinnen sowie Staatsanwälte in einem Dekret festgehalten. 
Diese unflexible Regelung soll aufgehoben werden und die Personalkosten sollen gleich                     
wie bei der Jugendanwaltschaft und allen anderen Dienststellen über das Budget gesteuert 
werden. Gemäss der ausgearbeiteten Landratsvorlage tangiert diese Zusammenführung 
ausschliesslich zwei kantonale Dienststellen innerhalb der Sicherheitsdirektion. Es gibt keine 
organisatorischen, finanziellen oder vollzugsrelevanten Auswirkungen auf die Gemeinden. 
Folglich hat der Gemeinderat auf eine Stellungnahme verzichtet. 
 

 

Betritt Kanton Basel-Landschaft «justitia.swiss» 
 

Das Bundesgesetz über die Plattformen für die elektronische Kommunikation in der Justiz 
verpflichtet die kantonalen Justizbehörden in Zukunft über eine Plattform gemäss den 
Vorgaben im Bundesgesetz über die Plattformen für die elektronische Kommunikation                            
in der Justiz elektronisch mit den professionellen Rechtsanwenderinnen und -anwendern, 
insbesondere den Gerichten, den Behörden und der Anwaltschaft zu kommunizieren.                           
Die öffentlich-rechtliche Körperschaft «justitia.swiss» soll eine sichere, zentrale Plattform                      
mit dem Namen «justitia.swiss» aufbauen, damit alle an einem Justizverfahren beteiligten 
Parteien sich mit den Gerichten, den Staatsanwaltschaften und den Justizbehörden                 
mithilfe moderner Technologien elektronisch austauschen können. Sobald 18 Kantone und 
der Bund die Vereinbarung ratifiziert haben, kann die Gründerversammlung stattfinden                            
und die Körperschaft «justitia.swiss» gegründet werden. Die Gesamtkosten für den Betrieb 
der Plattform «justitia.swiss» werden auf rund 10 bis 12 Mio. Franken pro Jahr geschätzt.                      
Die Finanzierung erfolgt über Gebühren der daran partizipierenden Kantone sowie 
Rechtsanwenderinnen und -anwender. Die Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft 
verfügen weder über eigene erstinstanzliche Justizkompetenzen noch über Aufgaben, die in 
den Anwendungsbereich des Bundesgesetzes über die Plattformen für die elektronische 
Kommunikation in der Justiz fallen. Für die Gemeinden entstehen somit keinerlei Kosten. 
Zudem ergeben sich für die Gemeinden durch die Einführung von «justitia.swiss» lediglich                      
sehr geringe praktische Auswirkungen. In Verfahren mit einer kommunalen Beteiligung, 
beispielsweise bei Beschwerden an den Regierungsrat, die Baurekurskommission oder an                  
die Schulbehörden kann es zukünftig sein, dass die Unterlagen durch die Justizbehörden 
elektronisch über die Plattform zugestellt oder abgefragt werden müssen. Eine Anpassung 
kommunaler IT-Infrastrukturen oder Arbeitsprozesse ist nicht erforderlich. Der Gemeinderat 
nimmt die Vorlage daher zur Kenntnis und erhebt keine Einwände. 



Mitteilungsblatt der Gemeinde Bretzwil Nr. 160 Seite 5 

 
 

Vernehmlassungen   II 

 

Digitale Teilnahme Landratssitzungen 
 

Am 22. Mai 2025 überwies der Landrat zwei Motionen in Sachen digitale und virtuelle 
Teilnahme an den Landratssitzungen an den Regierungsrat. Beide Motionen nahmen Bezug 
auf die im Landrat gescheiterte Vorlage für eine Stellvertretung für Parlamentarierinnen                       
und Parlamentarier, die aufgrund von Mutterschaft, Unfall oder längerer Krankheit an                              
der Sitzungsteilnahme verhindert sind. Stattdessen soll eine Lösung angestrebt werden, 
gemäss der Landratsmitglieder digital an Sitzungen teilnehmen können. Digitale Lösungen 
ermöglichen es Parlamentariern, auch von zu Hause oder aus dem Krankenhaus heraus                  
an Sitzungen teilzunehmen. Dies kann besonders in Zeiten von Krankheit oder nach einem                   
Unfall sinnvoll sein. Eine allfällige virtuelle Sitzungsteilnahme während maximal sechs 
Monaten soll gemäss Motionstext ab dem nächstmöglichen Sitzungstermin realisierbar                      
sein, sofern die durch den Mutterschutz, Krankheit oder Unfall bedingte Abwesenheit                         
länger als acht Wochen dauert. In der Landratsdebatte vom 22. Mai 2025 herrschte 
weitgehend Einigkeit darüber, dass nur Gründe wie Mutterschaft, Unfall oder längere   
Krankheit als Voraussetzungen für das Abstimmen in Abwesenheit zugelassen, nicht aber 
sogenannte Joker-Tage wie im Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt eingeführt werden 
sollen. Entsprechend hatte sich zuvor auch schon die Geschäftsleitung des Landrats in                     
ihrer Stellungnahme geäussert. Zwecks Ermöglichung des Abstimmens in Abwesenheit unter 
den von den Motionen vorgegebenen Bedingungen sind Änderungen im Landratsgesetz                         
und in der Geschäftsordnung des Landrats erforderlich. Der Gemeinderat nimmt                                     
die vorgeschlagenen Anpassungen zur Kenntnis und hat gegen die Stossrichtung der                 
Vorlage keine grundsätzlichen Einwände. Die Möglichkeit, in klar definierten und persönlich 
begründeten Ausnahmesituationen eine digitale Stimmabgabe zu ermöglichen, dient der 
Sicherstellung der politischen Repräsentation und der Funktionsfähigkeit des Landrats.                          
Aus der Sicht des Gemeinderats gilt es festzuhalten, dass die vorliegende Teilrevision                       
des Landratsgesetzes keine unmittelbaren rechtlichen, organisatorischen oder finanziellen 
Auswirkungen auf die Gemeinden entfaltet. Weder werden den Gemeinden neue Aufgaben 
übertragen, noch entstehen ihnen direkte oder indirekte Kostenfolgen. Der Gemeinderat 
verzichtet deshalb auf weitergehende materielle Anmerkungen und erhebt gegen die Vorlage 
keine Einwände. 
 

 

Wohnung an der Schulgasse 5 zu vermieten 

 
Per den 1. April 2026 zu vermieten in Bretzwil an der Schulgasse 5 (Gemeindeverwaltung): 

 
2 ½-Zimmer Wohnung, 61 m2 im Dachgeschoss 
 
Die rund 9 1/2 Jahre alte Wohnung umfasst                           
eine grosse Wohnküche, ein Zimmer, Bad/WC                      
mit eigener Waschmaschine und Tumbler sowie                    
ein Estrich und ein Kellerabteil, 5 m2. Bis in den                         
2. Stock ist ein Lift vorhanden. 

 
 

Die Miete beträgt exklusiv NK Fr. 1'150.-- pro Monat. 
 
Bei Interesse oder für weitere Auskünfte melden Sie sich bitte auf der Gemeindeverwaltung, 
Tel. 061 943 04 40, E-Mail: gemeinde@bretzwil.ch. 
 

Gemeindeverwaltung Bretzwil 

mailto:gemeinde@bretzwil.ch
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Departementsverteilung Gemeinderat 

 

Nach der Wahl von Moreno Krattiger in den Gemeinderat wurden die Departemente für den 
Rest der Amtsperiode vom 1. Januar 2026 bis am 30. Juni 2028 wie folgt verteilt: 
 

Departement Gemeinderat Stellvertreter 
 

 

Präsidiales Freiburghaus Urs Ruchti Konrad 
Strassen Tel. P 061 941 26 22 Ruchti Konrad 
Werkhof, Maschinen u. Geräte Tel. N 079 538 20 28 Krattiger Moreno 
Öffentlicher Verkehr urs.freiburghaus@bretzwil.ch Hein Danny 
Entsorgung  Hein Danny 
 

 

Bürgerland/Landwirtschaft Ruchti Konrad Freiburghaus Urs 
Stierenberg Tel. N 079 480 79 49 Huber Monika 
Forst konrad.ruchti@bretzwil.ch Freiburghaus Urs 
Wasser  Krattiger Moreno 
 

 

Bildung Huber Monika Hein Danny 
Finanzen Tel. P 061 941 13 90 Krattiger Moreno 
Verwaltung Tel. N 079 813 89 78 Krattiger Moreno 
Kultur und Freizeit/Vereine monika.huber@bretzwil.ch Hein Danny 
 

 

Sicherheit und Ordnung Hein Danny Ruchti Konrad 
Bau- und Planungswesen Tel. P 061 599 78 95 Ruchti Konrad 
Kirche/Friedhof Tel. N 079 408 40 96 Freiburghaus Urs 
Umweltschutz danny.hein@bretzwil.ch Huber Monika 
 

 

Gebäude Krattiger Moreno Ruchti Konrad 
Gesundheit Tel. N 079 641 07 71 Huber Monika 
Sozialhilfe moreno.krattiger@bretzwil.ch Freiburghaus Urs 
Kanalisation  Huber Monika 
 

 

Gemeindevizepräsidium 

 

In Zusammenhang mit der Neuverteilung der Departemente innerhalb des Gemeinderats ist 
Konrad Ruchti vom Gemeinderat für den Rest der Amtsperiode vom 1. Januar 2026 bis                       
am 30. Juni 2028 in seinem Amt als Vizepräsident und Stellvertreter von Urs Freiburghaus 
bestätigt worden. 
 

 

Auftragsvergaben 

 

Ersatz Kopiergeräte Schule/Verwaltung Reparatur Hydranten 
 

Graphax AG, Spreitenbach Hinni AG, Biel-Benken 
 

Reparatur Beleuchtung Gemeindezentrum Service Feuerwehrfahrzeuge 
 

Elektro Degen AG, Bubendorf Roman Grünblatt, Arboldswil 
 

Betonrinnen Mergelweg Grund Ersatz Treppe Schopf Kirchgasse 
 

Sutter Tiefbau GmbH, Bretzwil HR Huber Metallbau GmbH, Bretzwil 
 

Service Nähmaschinen Primarschule Service Trinkwasserpumpe Pumpwerk 
 

Glaser GmbH, Liestal Buri Pump AG, Worb 
 

Instandstellen Senkungen Stierenbergweg Bauleitung Kanalsanierungen 2026 
 

Sutter Tiefbau GmbH, Bretzwil Sutter AG, Arboldswil 

mailto:monika.huber@bretzwil.ch
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Trinkwasserkontrollen   I 

 

BAKTERIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG VOM 7. JANUAR 2026 
 

Proben Nr. Probenbeschreibung 
 

P-25-007044 83.10 A Rappenlochquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumpstation 
P-25-007045 83.15 A Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumpstation 
P-25-007046 83.15 AF Rohwasser, nach Ultrafiltration, vor UV 
P-25-007047 83.15 AUV Rohwasser, nach Ultrafiltration und UV 
P-25-007048 83.95 N Reservoir, Abgang Netz 
P-25-007049 83.991 N Netzwasser Ammann Holz GmbH 
 

Feldtest 83.10 A 83.15 A 83.15 AF 83.15 AUV 83.95 N 83.991 N 
 

Wassertemp. Grad Celsius 8.45 9.73 9.70 --- --- --- 
 

Bakteriologische Resultate 
 

Aerobe mesoph. Keime mL 320 45 <4 0 0 6 
Enterokokken pro 100 mL 2 0 0 0 0 0 
Escherichia coli pro 100 mL 1 0 0 0 0 0 
 

Bakt. Befund Belastet In Ord. In Ord. In Ord. In Ord. In Ord. 
 

Toleranzwerte 
 

Aerobe mesoph. Keime mL 100 100 100 20 300 300 
Enterokokken pro 100 mL 0 0 0 0 0 0 
Escherichia coli pro 100 mL 0 0 0 0 0 0 
 

Das abgegebene Trinkwasser entsprach zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten 
Parametern den Anforderungen der aktuellen Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in 
öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV, SR 817.022.11, Anhang 1). 
 

 

CHEMISCHE UNTERSUCHUNG VOM 7. JANUAR 2026 
 

Proben Nr. Probenbeschreibung 
 

P-25-007044 83.10 A Rappenlochquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumpstation 
P-25-007045 83.15 A Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumpstation 
P-25-007047 83.15 AUV Rohwasser, nach Ultrafiltration und UV 
 

 83.10 A 83.15 A 83.15 AUV Toleranzwerte 
 

Ammonium  <0.025 mg/L <0.025 mg/L --- 0.1 mg/L 
 

Nitrit:  <0.005 mg/L <0.005 mg/L --- 0.1 mg/L 
 

Phosphat als P:  <0.01 mg/L <0.01 mg/L --- 1.0 mg/L 
 

TOC:  1.17 mg C/L 0.72 mg C/L 0.70 mg C/L 1.0 mg C/L 
 

Leitfähigkeit (25°C):  433 µS/cm 843 µS/cm --- 800 µS/cm 
 

Trübung:  0.84 FNU 0.44 FNU 0.14 FNU 1.0 FNU 
 

UV-Absorption:  2.95/100 cm 1.62/100 cm 1.18/100 cm --- 
 

Das abgegebene Trinkwasser entsprach zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten 
Parametern den Anforderungen der aktuellen Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in 
öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen. 
 

Die detaillierten sowie weitere Testresultate des Trinkwassers finden Sie auf der Website der 
Gemeinde Bretzwil unter www.bretzwil.ch→Entsorgung und Umwelt→Wasserversorgung. 
 

Kantonales Laboratorium Basel-Landschaft 

http://www.bretzwil.ch/
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Trinkwasserkontrollen   II 

 

CHEMISCHE UNTERSUCHUNG VOM 27. NOVEMBER 2025 
 

Proben Nr. Probenbeschreibung 
 

P-25-007541 83.92 N Netzwasser Laufbrunnen Restaurant Eintracht 
 

Es wurden Pflanzenschutzmittel, polare Mikroschadstoffe, flüchtige organische Verbindungen 
und Metalle im Trinkwasser untersucht. Im Sinne des präventiven Gesundheitsschutzes ist 
abgeklärt worden, ob im Leitungswasser nennenswerte Konzentrationen dieser Substanzen 
vorhanden sind, da diese über das Trinkwasser aufgenommen werden können. 
 

 Toleranz-/Grenzwerte Toleranz-/Grenzwerte 
 

Nickel:  0.42 µg/l 20 µg/l Aluminium:  < 10.0 µg/l 0.2 mg/l 
 

Silber:  0.021 µg/l 0.1 mg/l Uran:  0.42 µg/l 30 µg/l 
 

Bor:  13 µg/l 1 mg/l Arsen:  0.19 µg/l 10 µg/l 
 

Chrom:  0.067 µg/l 50 µg/l Selen:  0.14 µg/l 10 µg/l 
 

Mangan:  < 0.73 µg/l 50 µg/l Cadmium:  < 0.01 µg/l 3 µg/l 
 

Eisen:  9.2 µg/l 0.2 mg/l Antimon:  0.045 µg/l 5 µg/l 
 

Kupfer:  12 µg/l 1 mg/l Quecksilber:  < 0.01 µg/l 1 µg/l 
 

Zink:  3.2 µg/l 5 mg/l Blei:  < 0.068 µg/l 10 µg/l 
 

Die Probe entsprach in den untersuchten Belangen den gesetzlichen Anforderungen für 
Trinkwasser in der Schweiz und ist als in Ordnung zu beurteilen. 
 

Die detaillierten sowie weitere Testresultate des Trinkwassers finden Sie auf der Website der 
Gemeinde Bretzwil unter www.bretzwil.ch→Entsorgung und Umwelt→Wasserversorgung. 
 

Kantonales Laboratorium Basel-Landschaft 
 

 

Verkaufsstellen Kehrichtsäcke 

 

Aufgrund der Schliessung der Poststelle in Nunningen sowie der vorübergehend in Bretzwil 
geschlossenen Dorfmetzgerei zur Blume hat der Gemeinderat die Abgabe der Kehrichtsäcke 
überprüft und per den 1. Februar 2026 neu die folgenden Bezugspunkte festgelegt: 
 

Metzgerei zur Blume, Hauptstrasse 29, 4207 Bretzwil 
 

Öffnungszeiten: 
 

Vorübergehend geschlossen 
 

Hochuli Solution GmbH, Hauptstrasse 46, 4207 Bretzwil 
 

Öffnungszeiten: 
 

Montag, Dienstag, Freitag 14.00 - 17.30 Uhr 
 

Bäckerei Konditorei Café Jeker, Bretzwilerstrasse 4, 4208 Nunningen 
 

Öffnungszeiten: 
 

Wochentags 06.00 - 13.30 Uhr und 16.00 - 18.30 Uhr 
 

Samstag 06.30 - 12.00 Uhr 
 

Sonntag 07.30 - 11.30 Uhr 
 

Container- und Sperrgutmarken können weiterhin nur auf der Gemeindeverwaltung bezogen 
werden. 

Gemeinderat Bretzwil 

http://www.bretzwil.ch/
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Ausbildungsbeiträge   I 

 

Der Kanton Basel-Landschaft gewährt nach dem Grundsatz der Subsidiarität (das heisst, die 
Kosten können weder durch Angehörige, noch auf andere Weise aufgebracht werden) nach 
abgeschlossener obligatorischer Schulzeit und unter der Voraussetzung der Anerkennung der 
Ausbildungsstätte Ausbildungsbeiträge an die folgenden Ausbildungsrichtungen: 
 

• Berufslehren; 
• Fachhochschulen; 
• Fachschulen; 
• Höhere Fachschulen; 
• Maturitätsschulen; 
• Schulen für Allgemeinbildung; 
• Universitäten; 
• Vollzeitberufsschulen. 

 

Folgende Kategorien von Personen können sich um Ausbildungsbeiträge bewerben, sofern 
sie im Kanton Basel-Landschaft stipendienrechtlichen Wohnsitz haben: 
 

• Personen mit Schweizer Bürgerrecht einschliesslich Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer mit Baselbieter Bürgerrecht; 

 

• Personen ohne Schweizer Bürgerrecht mit einer kantonalen 
Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) oder Aufenthaltsbewilligung          
(Ausweis B) mit seit fünf Jahren legalem Status in der Schweiz. 

 

Besondere Bestimmungen gelten für anerkannte Flüchtlinge sowie Personen mit EU-/EFTA-
Bürgerrecht (für Details verweisen wir Sie auf unsere Webseite http://stipendien.bl.ch oder 
unsere Telefonnummer 061 552 79 99). 
 

Bewerbung / Formulare 
 

Gesuche um das Ausrichten von Ausbildungsbeiträgen sind auf einem besonderen                   
Formular, das bei der Abteilung Ausbildungsbeiträge, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal (Telefon: 
061 552 79 99) bezogen werden kann, vollständig ausgefüllt innerhalb der vorgeschriebenen 
Frist der Steuerbehörde der Wohnsitzgemeinde der Eltern der Bewerberin oder des Bewerbers 
einzureichen. Von dieser Stelle wird das Gesuch nach der Kontrolle der Angaben auf der 
ersten Seite und dem Eintrag der elterlichen Steuerfaktoren auf der letzten Seite direkt an die 
erwähnte Adresse weitergeleitet.  
 

Beilagen 
 

Wer sich zum ersten Mal um Ausbildungsbeiträge bewirbt, hat dem Anmeldeformular das 
Zeugnis der zuletzt besuchten Schule oder das zuletzt erworbene Abschlusszertifikat                      
oder -diplom beizulegen. Besteht ein Lehr- oder Ausbildungsvertrag, so ist davon                          
ebenfalls eine Kopie mit einzureichen. Zwingend ist auf dem Anmeldeformular die 
Sozialversicherungsnummer anzugeben. 
 

Sind die Eltern der sich bewerbenden Person gerichtlich getrennt oder geschieden,                        
so muss ein Auszug aus dem entsprechenden Urteil mit den Angaben über eine allfällige 
Kindszusprechung sowie über die gerichtlich bestätigten Kindsalimente beigelegt werden. 
 

Personen ohne Schweizer Bürgerrecht müssen eine Kopie der Niederlassungsbewilligung 
beziehungsweise der Aufenthaltsbewilligung beifügen. Anerkannte Flüchtlinge eine Kopie des 
sie betreffenden Asylentscheids mit den Angaben über die Kantonszuweisung. 
 

Bezieht sich das Erstgesuch auf eine Zweitausbildung, also eine Ausbildung in einer                 
anderen als der angestammten Berufsrichtung, so ist dies gegenüber der Kommission für 
Ausbildungsbeiträge schriftlich und belegt zu begründen. 
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Ausbildungsbeiträge   II 

 

Eingabefristen 
 

Gestützt auf § 16 Absatz 2 des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge werden für das Einreichen 
der Gesuche folgende Termine festgesetzt, wobei der Zeitpunkt der Einreichung bei der 
Wohnsitzgemeinde der Eltern massgebend ist: 
 

1. Auf den 30. April 2026 haben Gesuche einzureichen: 
 

Schülerinnen, Schüler und Studierende, die ihre Ausbildung in den Monaten Januar, 
Februar, März oder April 2026 beginnen sowie bisherige Bewerberinnen und Bewerber, 
die in einem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer Ausbildung begonnen haben. 

 

2. Auf den 31. August 2026 haben Gesuche einzureichen: 
 

Schülerinnen, Schüler und Studierende, die ihre Ausbildung in den Monaten Mai, Juni, 
Juli oder August 2026 beginnen sowie bisherige Bewerberinnen und Bewerber, die in 
einem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer Ausbildung begonnen haben. 

 

3. Auf den 31. Oktober 2026 haben Gesuche einzureichen: 
 

Schülerinnen, Schüler und Studierende, die ihre Ausbildung in den Monaten September, 
Oktober, November oder Dezember 2026 beginnen sowie bisherige Bewerberinnen und 
Bewerber, die in einem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer Ausbildung begonnen haben. 

 

4. Auf den 28. Februar 2027 haben Gesuche einzureichen: 
 

Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 2026 antreten werden. 
 

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Endtermine für die Abgabe des Formulars 
bei der Wohnsitzgemeinde der Eltern beziehungsweise des massgeblichen Elternteils.                            
Wir empfehlen dringend eine frühzeitige Einreichung, da auf verspätete Anmeldungen nicht 
eingetreten werden kann. 
 

Bisherige Bezügerinnen und Bezüger von Ausbildungsbeiträgen 
 

Da die Prüfung der Stipendienberechnung pro Ausbildungsjahr vorgenommen wird, müssen 
auch Personen, die im Vorjahr einen Ausbildungsbeitrag zugesprochen erhalten haben, ein 
Erneuerungsgesuch stellen. Es besteht kein Automatismus. 
 

Auskünfte und weitere Informationen 
 

Für ergänzende Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Ausbildungsbeiträge, 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, Telefon 061 552 79 99. Weitere aktuelle Hinweise                                    
zu den Ausbildungsbeiträgen des Kantons Basel-Landschaft finden Sie im Internet unter: 
http://stipendien.bl.ch, die Emailadresse lautet: stipendien@bl.ch. 
 

 Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
 

 

Brut- und Setzzeit - Leinenpflicht für Hunde 

 

Hunde benötigen Auslauf. Doch auch ein gut erzogener Hund bleibt in seiner Natur ein Jäger. 
So kommt es immer wieder vor, dass Hunde im Wald oder in Waldesnähe Fährte aufnehmen 
und ihrem Jagdtrieb folgen. Für Junge von Wildtieren endet das schnell tödlich. Auch für 
allenfalls noch trächtige Muttertiere kann der zusätzliche Stress ernsthafte Folgen haben. 
 

Für viele Wildtiere sind zudem Wiesen und Hecken im Offenland wichtige Orte, um ihren 
Nachwuchs aufzuziehen. Auch dort sollten Hundehaltende verantwortungsvoll sein und dafür 
sorgen, dass die Jungtiere nicht durch stöbernde oder jagende Hunde gestört werden. 
 

Der Gemeinderat appelliert deshalb an die Vernunft der Hundehalterinnen und Hundehalter 
und erinnert an die stets zwischen dem 1. April und dem 31. Juli im Wald und an                      
den Waldrändern geltende Leinenpflicht. Das Führen an der Leine ist notwendig, um den 
Wildtieren eine möglichst ungestörte Aufzucht ihres Nachwuchses zu ermöglichen. 
 

Gemeinderat Bretzwil 

mailto:stipendien@bl.ch
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Coop Gemeinde Duell 2026 

 
Wie bereits angekündigt, nimmt die Gemeinde Bretzwil auch in diesem 
Jahr am Coop Gemeinde Duell teil. Wiederum gilt es vom 1. bis                      
am 31. Mai 2026 möglichst viele Bewegungsminuten für die Gemeinde 
Bretzwil zu sammeln. 
 

Machen Sie auch im Jahr 2026 mit und motivieren Sie zusätzlich 
Freunde, Bekannte und Arbeitskolleginnen und -kollegen Bewegungsminuten für die 
Gemeinde Bretzwil zu sammeln. 
 

Auf das Jahr 2026 hin wurden die Kategorien, in die die Gemeinden gemäss                                   
ihren Einwohnerzahlen eingeteilt werden, angepasst. Neu duelliert sich die Gemeinde                   
Bretzwil mit den Gemeinden bis 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner (bislang                                
bis 2'000 Einwohnerinnen und Einwohner). Dies erhöht unsere Chancen auf eine gute 
Platzierung. Damit heisst es in diesem Jahr erst recht Vollgas zu geben! 
 

Mit der kostenlosen App können individuell Bewegungsminuten gesammelt werden. Ob beim 
Spazieren, Velofahren, Wandern, Reiten, Tennis- oder Fussballspielen - starten Sie vor jeder 
Aktivität die Stoppuhr via App oder erfassen Sie Ihre Minuten nach der Aktivität und helfen Sie 
mit, die Gemeinde Bretzwil zur bewegtesten Gemeinde der Schweiz zu küren. 
 

BEWEGUNGSMINUTEN SAMMELN - SO FUNKTIONIERTS 
 

➢ Registrieren Sie sich unter www.coopgemeindeduell.ch als Teilnehmer 
 

➢ Benutzerkonto erstellen und die Gemeinde Bretzwil auswählen 
 

➢ Via Stoppuhr in der App alle Bewegungs-Aktivitäten erfassen 
 

➢ Die gesammelten Bewegungsminuten zählen für die Gemeinde Bretzwil, die persönliche 
Statistik sowie die persönlichen Duelle 

 

STARTE DEINE PERSÖNLICHEN BEWEGUNGS-DUELLE 
 

Fordere Deine Familie, Freunde oder Vereins- oder Firmenkolleginnen-/kollegen zum Duell 
heraus - wer bewegt sich am meisten? 
 

➢ Duell(e) in der App erstellen 
 

➢ Freunde, Familie und Kollegen zum Duell herausfordern 
 

➢ Bewegungsminuten sammeln und Rangliste verfolgen 
 

Nebst dem individuellen Sammeln von Bewegungsminuten wird vom Organisationskomitee, 
bestehend aus Anita Gerber, Lisä Häner, Jolanda Schürch und Rolf Schweizer analog zu                    
den letzten Jahren erneut ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Aktivitäten 
für Alt und Jung zusammengestellt, so dass auch an gemeinsamen Anlässen zusätzliche 
Bewegungsminuten für die Gemeinde Bretzwil gesammelt werden können. 
 

Haben Sie eine Idee für eine Aktivität, die im kommenden Mai im Rahmen des Coop Gemeinde 
Duells 2026 angeboten werden kann, dürfen Sie sich gerne bei einem der Mitglieder des 
Organisationskomitees oder auf der Gemeindeverwaltung melden, so dass diese Aktivität in 
das offizielle Programm aufgenommen werden kann. 
 

Das abschliessende Programm wird Mitte April 2026 in sämtliche Haushaltungen verteilt         
sowie auf den elektronischen Kanälen der Gemeinde publiziert. Die Mitglieder des OK Coop 
Gemeinde Duell 2026 freuen sich schon heute auf zahlreiche sportliche Begegnungen                       
vom 1. bis am 31. Mai 2026. 

OK Coop Gemeinde Duell 2026 
 
 
 
 

http://www.coopgemeindeduell.ch/
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Leerstandserhebung 2025 

 

Am 1. Juni 2025 standen im Kanton Basel-Landschaft 1‘196 Wohnungen leer, davon                                  
95 Einfamilienhäuser. Das entspricht einer Zunahme des Leerwohnungsbestands                                    
um 109 Einheiten (+10 %) im Vergleich zum Vorjahr. Die leerstehenden Wohnungen 
entsprechen 0.8 % des Gesamtwohnungsbestands. Die Leerwohnungsquote bleibt somit 
unter der 1 %-Marke, markiert jedoch den ersten Anstieg seit 2019. 
 

Die Bezirke Arlesheim und Laufen weisen mit jeweils 0.9 % die höchsten 
Leerwohnungsquoten im Kanton auf. Der tiefste Wert findet sich wie schon im Vorjahr                             
im Bezirk Sissach. Er liegt unverändert bei 0.4 %. Einzig im Bezirk Waldenburg ist die 
Leerwohnungsquote mit einer Abnahme von 0.1 Prozentpunkten weiter rückläufig und liegt 
nun bei 0.5 %. 
 

Bei der absoluten Anzahl der leerstehenden Wohnungen fallen im Bezirk Arlesheim vor allem 
die drei Gemeinden Allschwil (127), Reinach (95) und Binningen (84) ins Gewicht. Diese                        
drei Gemeinden umfassen rund 42 % des Leerstands im Bezirk. Die Gemeinden Reinach                    
und Binningen sind gleichzeitig auch jene Gemeinden, in denen die Produktion von                          
neuen Wohnungen im Jahr 2024 am höchsten war. Offenbar wurden diese neuen Wohnungen 
noch nicht vollständig vom Markt absorbiert. Im Bezirk Laufen sind es insbesondere die 
Gemeinden Laufen (36) und Zwingen (28), die zusammen 69 % des Leerstands im gesamten 
Bezirk ausmachen. Im Bezirk Liestal sind die Gemeinden Liestal (93) und Pratteln (65) für        
rund 61 % des Leerstands verantwortlich. In Bretzwil betrug die Leerwohnungsquote im 
vergangenen Jahr 0.3 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die höchsten Leerwohnungsquoten verzeichnen die Gemeinden Waldenburg (2.1 %), 
Zwingen (2.0 %) und Röschenz (1.3 %). Die grösste Zunahme der Leerwohnungsquote 
verzeichnete mit knapp 1.4 Prozentpunkten die Gemeinde Zwingen und den grössten 
Rückgang mit minus 1.1 Prozentpunkten die Gemeinde Reigoldswil. In 23 Gemeinden gab es 
per Stichtag keine ausgeschriebenen, leerstehenden Wohnungen. 
 
 
 
 
 
 
 
Bei drei Vierteln aller ausgeschriebenen, leerstehenden Wohneinheiten handelt es sich                        
um 3- und 4-Zimmerwohnungen. Nach Wohnungsgrösse strukturiert weisen im Baselbiet                            
die 3-Zimmerwohnungen mit 1.2 % die höchste Leerstandsquote auf. Ebenfalls über                                
dem kantonalen Mittelwert liegen mit 0.9 % die 4-Zimmerwohnungen. Rund 81 % aller 
ausgeschriebenen Wohnungen werden zur Miete angeboten, die restlichen knapp 19 % 
stehen zum Verkauf. Der grösste Anteil der zum Kauf angebotenen Wohnungen entfällt auf 
Objekte mit sechs und mehr Zimmern (70 %). 1- und 2-Zimmerwohnungen werden dagegen 
überwiegend zur Miete ausgeschrieben (94 %). 10 % der ausgeschriebenen Wohnungen 
wurden in den letzten zwei Jahren neu gebaut. 16 % der inserierten Wohnungen sind im 
gleichen Zeitraum renoviert worden. 
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Bring- und Holtag in Bretzwil 

 

Bring- und Holtag in Bretzwil 
 

Samstag, 25. April 2026 
 

09.00 - 13.00 Uhr 
 

beim Gemeindewerkhof Bretzwil 
 

mit Kaffee 
 

Am Bring- und Holtag in Bretzwil können kostenlos ganze, gut erhaltene, brauchbare und 
saubere Sachen aus Haushalt, Garten und Werkstatt abgegeben und abgeholt werden. 
 

Gratistausch von ganzen, gut erhaltenen, brauchbaren und sauberen Sachen wie 
 

⚫ Sportartikel ⚫ Kinderwagen ⚫ Bücher 
⚫ CDs und DVDs ⚫ Werkzeuge und Gartengeräte ⚫ Bastelartikel 
⚫ Geschirr ⚫ Küchen- und Haushaltgeräte ⚫ Spielsachen 
⚫ Velos ⚫ und vieles andere mehr 
 

Nicht angenommen werden Kühlgeräte, Autoteile und Kleiderbügel sowie alles Defekte und 
verschmutzte, übergrosse Sachen wie Möbel sowie alle Abfälle, die zum Sondermüll zählen. 
 

Nicht getauschte Artikel können bis 13.00 Uhr wieder abgeholt werden 
 

Alle übrig gebliebenen Artikel werden von der Umweltkommission Bretzwil fachgerecht 
entsorgt. 

 

Der Bring- und Holtag wird von der Umweltkommission Bretzwil einmal im Jahr jeweils am 
letzten Samstag im April organisiert. 

Umweltkommission Bretzwil 
 

 

Spielgruppe Marienkäfer Bretzwil 

 

Bald ist es wieder soweit! 
 

Die Spielgruppe Marienkäfer beginnt wieder am Mittwoch, den 12. August 2026 
und ist für Kinder ab ca. 2 ½ Jahren gedacht.  
 

Die Spielgruppe Marienkäfer Bretzwil ist eine Innenspielgruppe.            
Spielend eine neue Welt entdecken, werken, experimentieren, basteln, 
Freundschaften schliessen, Geschichten hören, auf dem Schulplatz toben 
und vieles mehr erleben die Kinder in der Spielgruppe. Die Kinder lernen 
dabei, im sicheren, überschaubaren Rahmen die langsame Ablösung von 
ihrer Familie zu üben, die ersten Schritte in eine ungewohnte Umgebung                     
hin zu weiteren Bezugspersonen zu machen, Vertrauen zu fassen und                  
ihren eigenen Platz in der Gruppe von Gleichaltrigen zu finden. Sich 
behaupten, Rücksicht nehmen, aber auch streiten und wieder Frieden 
schliessen gehören mit dazu. 

 

Möchtest Du mit Deiner Begleitung mich und die Spielgruppe                        
kennen lernen, dann bist Du nach einer entsprechenden Voranmeldung,               
Tel. 077 533 80 38 bei uns ganz herzlich willkommen. Die Spielgruppe           
findet jeweils am Mittwoch und Freitag von 08.30 bis 11.30 Uhr im 
Mehrzweckraum des Gemeindezentrums statt. 
 

Ich freue mich auf viele neugierige, glänzende Kinderaugen und auf viele schöne, 
gemeinsame Momente. 

Christin Hein 
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Jahresbericht Pilzkontrolle 2025 
 

Das Pilzjahr 2025 begann aussergewöhnlich früh. Bereits im Mai und Juni konnten die ersten 
Fruchtkörper vieler Arten beobachtet werden. Die Witterung war über die gesamte Saison 
hinweg sehr wechselhaft, geprägt von wiederkehrenden warmen Perioden und ausreichenden 
Regenfällen, was sich insgesamt positiv auf das Pilzwachstum auswirkte. 
 

Sommer und Herbst 
Besonders der Herbst erwies sich als äusserst ergiebig. Ab Mitte September setzte ein 
deutlicher Röhrlingsschub ein, wobei vor allem die Steinpilze (Boletus edulis) in grosser Zahl 
auftraten und vielerorts hervorragende Funde ermöglichten. Auch andere Röhrlingsarten 
zeigten sich in erfreulicher Häufigkeit. 
 

Giftpilze 
Die Situation bei den Giftpilzen war im Vergleich zu den Vorjahren moderat. Auffällig war,                   
dass keine Knollenblätterpilze (Amanita phalloides) in die Kontrolle gelangten. Die häufigsten 
problematischen Arten waren der Grünblättrige Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare), der 
Satansröhrling (Rubroboletus satanas), der Karbol-Champignon (Agaricus xanthodermus) 
sowie diverse kleine Risspilze (Inocybe spp.). 
 

Pilzkontrollen 
Die modernen Medien spielen eine immer grössere Rolle. Viele Pilzsuchende nutzen die 
Möglichkeit, Fotos ihrer Funde einzusenden und Fragen online zu stellen. Allerdings zeigt sich 
dabei oft, dass Bilder allein nicht ausreichen, um eine zuverlässige Bestimmung vornehmen 
zu können. Wichtige Merkmale wie Geruch, Verfärbung an Schnittstellen oder die Konsistenz 
des Fruchtkörpers lassen sich nur durch eine physische Kontrolle erfassen. 
 

In diesem Zusammenhang möchte ich einmal mehr die Bedeutung der persönlichen 
Pilzkontrolle betonen. Durch die unterschiedlichen Erscheinungsformen, die Pilze während 
ihres Wachstums durchlaufen, braucht es viel Erfahrung und Fachwissen, um essbare von 
giftigen Arten sicher zu unterscheiden und damit das Risiko einer gefährlichen Verwechslung 
auszuschliessen. 
 

DIE PILZKONTROLLE 2025 FÜR DAS VORDERE UND HINTERE FRENKENTAL IN ZAHLEN 
 

 2024 2025 
 

Speisepilze ~ 25.0 kg ~ 32.0 kg 
 

Kleine Speisepilze ~ 11.0 kg ~ 14.0 kg 
 

Giftige Pilze ~   8.0 kg ~   6.0 kg 
 

Tödlich giftige Pilze ~   1.2 kg ~   1.0 kg 
 

 

ANZAHL KONTROLLEN PRO GEMEINDE (STICHTAG 1. NOVEMBER 2025) 
 

 

Arboldswil 3 
 

 

Liedertswil 4 
 

Bennwil 1 
 

 

Niederdorf 7 
 

Bretzwil 4 
 

 

Oberdorf 8 
 

Bubendorf 15 
 

 

Ramlinsburg 1 
 

Hölstein 13 
 

 

Reigoldswil 9 
 

Lampenberg 3 
 

 

Titterten 4 
 

Langenbruck 6 
 

 

Waldenburg 6 
 

Lauwil 4 
 

 

Ziefen 14 
 

Telefonische Beratungen 23 
 

 

Total Kontrollen 125 
 

Ich bedanke mich bei allen beteiligten Gemeinden für die gute Zusammenarbeit sowie bei den 
Pilzsammlerinnen und Pilzsammlern für das mir entgegengebrachte Vertrauen. 
 

Ziefen, November 2025 Cyril Lüönd 
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Forstbetrieb Frenkentäler 
 

Neue Weiher bringen mehr Vielfalt in den Bretzwiler Wald 
 

Im Sommer 2025 sind im Gemeindewald                 
von Bretzwil im Gebiet Strick zwei neue 
Weiher entstanden. In Zusammenarbeit                       
mit der Gemeinde hat der Forstbetrieb 
Frenkentäler die Kleingewässer angelegt. 
Ermöglicht wurde das Projekt durch                           
eine gezielte Förderung des Kantons                  
Basel-Landschaft im Bereich Naturschutz. 
 

Damit die Weiher optimale Bedingungen 
erhalten, ist ein Teil des Walds aufgehellt                     
worden. Vor allem die Eichen blieben                            
als lichtliebende Zukunftsbäume stehen, 
während andere Gehölze, die bereits unter 
Trockenstress litten, reduziert wurden. Das 
zusätzliche Licht schaffte nicht nur Platz                      
für die beiden Gewässer, sondern fördert 
auch die Entwicklung einer vielfältigen                 

Kraut- und Strauchschicht. Ausserdem ist durch den Eingriff die Zukunftsfähigkeit der 
trockenheitsresistenteren Baumarten Föhre und Eiche gestärkt worden, die nun einer 
geringeren Konkurrenz ausgesetzt sind. 
 

Die Weiher werden durch Regenwasser befüllt, das durch die verbauten Schächte zur 
Reinigung abgelassen werden kann. Die Weiher bieten wertvolle Laich- und Lebensräume                     
für zahlreiche Tierarten, wie Salamander, Glögglifrosch und Molche. Auch Insekten und                    
Vögel profitieren von den offenen Wasserflächen. 
 

Als Trittsteinbiotope stärken die Weiher die ökologische Vernetzung im Talraum und                       
tragen so zu einem langfristigen Erhalt der Artenvielfalt bei. Mit der ökologischen Aufwertung 
des Gebiets setzt die Gemeinde Bretzwil ein weiteres Zeichen für die Natur- und 
Landschaftsförderung in der Region. 

Forstbetrieb Frenkentäler 
 

 

Verkehrskontrollen 
 

Durch die Polizei Basel-Landschaft wurden in der Gemeinde Bretzwil von Dezember 2025 bis 
Februar 2026 die folgenden Verkehrskontrollen durchgeführt: 
 

Datum: 29. Januar 2026 
 

Zeit: 08.45 - 10.50 
 

Einsatzdauer: 125 Minuten 
 

Ort: Hauptstrasse 
 

Geschwindigkeit: Innerorts 50 
 

Fahrzeuge: 312 
 

Übertretungen: 10 
 

Anteil in Prozent: 3.21 % 
 

Max. km/h: 61 
 

OB: 10 
 

OV: 0 
 

OV+: 0 
 

OB = Ordnungsbussenverfahren - innerorts 1 bis 15 km/h zu schnell 
OV = Ordentliches Verfahren nach Art. 90 Abs. 1 SVG - innerorts 16 - 24 km/h zu schnell 
OV+ = Ordentliches Verfahren nach Art. 90 Abs. 2 oder 3 SVG - innerorts mehr als 25 km/h zu schnell 
 

Polizei Basel-Landschaft, Verkehrssicherheit 
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Vogel des Jahres 2026 

 

BirdLife Schweiz hat den Eisvogel zum Vogel des Jahres 2026 gewählt. Mit seinem 
schillernden blau-orange ist der Eisvogel einer der schönsten Vögel unserer Gewässer. 
Er steht für klare Flüsse, intakte Natur und Lebensräume voller Dynamik. Doch der 
farbenprächtige Jäger ist verletzlich. Verbauungen, Verschmutzung und Störungen 
setzen ihm zu. Mit gezielten Renaturierungen und Rücksicht auf seine Brutplätze kann 
dieser faszinierende Vogel als Symbol für lebendige Gewässer und biologische Vielfalt 
erhalten werden. 

 

Mit seinem leuchtend türkis-blauen Rücken, der orangen 
Unterseite und dem langen, spitzen Schnabel ist der 
Eisvogel wohl einer der auffälligsten Vögel Europas. Die 
Geschlechter lassen sich nur an der Schnabelfärbung 
unterscheiden. Beim Männchen ist der Unterschnabel 
schwarz, beim Weibchen orange gefärbt. Er ist etwas 
grösser als ein Haussperling, bleibt aber trotz seiner 
Farbenpracht durch das Wechselspiel von Licht und 

Schatten und sein heimliches Verhalten oft unentdeckt. Meist verrät ihn aber sein lauter, 
durchdringender «Zjii»-Ruf, bevor er in geradlinigem Flug mit schnellem Flügelschlag knapp 
über die Wasseroberfläche schiesst. 
 

Man findet den Eisvogel bis etwa 600 m.ü.M. an fischreichen, klaren Gewässern, die entweder 
stillstehen oder langsam fliessen. Dort jagt er hauptsächlich kleine Fische, bei Gelegenheit 
aber auch andere Wasserlebewesen. Auf einer Sitzwarte lauernd, stürzt er sich dann 
pfeilschnell ins Wasser, wo er die Beute mit dem Schnabel packt und zurück auf einen Ast 
fliegt. Grössere Fische schlägt er zum Betäuben erst gegen seinen Sitzplatz und verschluckt 
sie dann Kopf voran. 
 

Die Partnersuche findet im Februar                       
und März statt, wobei es zu rasanten 
Verfolgungsflügen kommen kann. Aber das 
Männchen weiss seine zukünftige Partnerin 
auch mit kleinen Fischen als Brautgeschenk 
zu überzeugen. Als Brutplatz benötigen sie 
ungestörte Steilufer, wie sie an naturnahen, 
dynamischen Bächen oder Flüssen durch 
Strömung oder Hochwasser entstehen.                  
An einer vegetationsfreien Stelle graben              
sie gemeinsam eine 40 bis 80 cm lange 
Bruthöhle in die sandige oder lehmige 
Uferwand. Ab Ende März legt das Weibchen 
meist sechs bis sieben Eier, die drei Wochen 
bebrütet werden. Beide Eltern füttern die Jungen mit Insekten und kleinen Fischen. Im 
Gegensatz zu anderen Vogelnestern, in denen erbittert um das Futter gestritten wird, 
funktioniert es bei den Eisvögeln überraschend geregelt. Wenn ein Junges einen Fisch 
bekommen hat, wandert es in der Höhle nach hinten und stellt sich hinter seinen Geschwistern 
wieder an. Nach drei bis vier Wochen verlassen die Jungvögel das Nest. Sie werden jedoch 
bald vertrieben und begeben sich bis zum Herbst auf Wanderschaft, um ein eigenes Revier zu 
suchen. Die Eltern beginnen gleich mit der nächsten Brut, so dass im Jahr zwei bis drei Mal 
blauschillernder Nachwuchs zur Welt kommen kann. 
 

Die meisten Eisvögel bleiben bei uns das ganze Jahr über in ihrem Revier. Nur                                  
wenn die Gewässer bei langanhaltendem Frost zufrieren, unternehmen sie kleinere 
Ausweichwanderungen. Aktuell wird die Zahl der Brutpaare auf etwa 400 bis 500 geschätzt, 
jedoch schwanken die Bestände durch strenge Winter und Hochwasser teils massiv. Durch 
ihre hohe Fortpflanzungsrate können sie die Verluste jedoch wieder ausgleichen. 
 

BirdLife Schweiz 
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Grundbucheintragungen 

 
Erbteilung. Parzelle 1108: 555 m2 Einfamilienhaus Fluhmattweg 12, 
Kleinbaute/Nebengebäude 12a, Strasse, Weg, übrige befestigte Fläche, Gartenanlage 
"Fluematt". Veräusserer: Scheidegger Kurt, Liestal, Mitglied der Erbengemeinschaft 
Scheidegger Erwin und Alice, Eigentum seit 04.09.2019. Erwerber: Scheidegger Felix,   
Bretzwil und Dürring-Scheidegger Sonja, Sissach, Mitglieder der Erbengemeinschaft 
Scheidegger Erwin und Alice. 
 

 
Schenkung. Parzelle 1320: 845 m2 Acker, Wiese Weide "Hagmätteli". Veräusserer:                    
Mühlberg Peter, Bretzwil, Eigentum seit 22.06.2007. Erwerber: Mühlberg Pascal, Liestal. 
 

 
Kauf. Parzelle 1497: 1'146 m2 Acker, Wiese, Weide "Schlif". Veräusserin:                                                 
Hänggi-Schelbert Theresia, Nunningen, Eigentum seit 03.12.1999. Erwerberin:                               
Lienhard Sibylle, Bretzwil. 
 

 
Kauf. Parzelle 1053: 252 m2 Einfamilienhaus Kirchgasse 2, übriges landwirtschaftliches 
Gebäude 2a, übrige befestigte Fläche, Gartenanlage "Dorf". Veräusserer: Kobel Kay und 
Jennifer, Bretzwil, Eigentum seit 07.02.2017. Erwerber: Steffen-Sutter Daniel, Reigoldswil. 
 

 
Realteilung. Parzelle 1843: 412 m2 Acker, Wiese, Weide "Flue". Veräusserer:                                        
Cook Stephen, Bretzwil und Cook James, Bretzwil, Eigentum seit 18.11.2024.                               
Erwerber: Cook James, Bretzwil.  
 

 
Realteilung. Parzelle 1844: 434 m2 Acker, Wiese, Weide "Flue". Veräusserer:                                        
Cook Stephen, Bretzwil und Cook James, Bretzwil, Eigentum seit 18.11.2024.                               
Erwerber: Cook Stephen, Bretzwil.  
 

 

Baugesuche 

 
1125/2025. Bauherrschaft: Cook James und Cook Stephen, Reigoldswilerstrasse 13,                         
4207 Bretzwil. Projekt: Doppeleinfamilienhaus, Parzelle 1315, Fluhmattweg 22/24. 
Projektverantwortliche Person: Atelier für Bau & Design, Hauptstrasse 74, 4204 Himmelried. 
 

 
0056/2026. Bauherrschaft: Stiftung Kirchengut Baselland, Oristalstrasse 13, 4410 Liestal. 
Projekt: Umbau Pfarrscheune/Anbau Aussentreppe, Parzelle 1047, Kirchgasse 7. 
Projektverantwortliche Person: Atelier für Architektur GmbH, Rösslistrasse 9,                                      
4460 Gelterkinden. 
 

 

Kleinbau- und Renovationsgesuche 

 
K1/2026. Bauherrschaft: Schaub Roger und Valérie, Oberdorf 4, 4202 Duggingen. Projekt: 
Rollläden Fenster Liegenschaft Hauptstrasse 52, Parzelle 1034 und 1035, Hauptstrasse 52. 
Projektverantwortliche Person: Schaub Roger und Valérie, Oberdorf 4, 4202 Duggingen. 
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Bevölkerungsstatistik 

 
 
 

 Zuzüge 
 

 

 Hugentobler Fritz Mattenhof 22 
 Kaspar-Ellenberger Nicole Kirchgasse 2 
 Schaub-Ritzenthaler Roger und Valéry Hauptstrasse 52 
 mit Chiara 
 Amiri Khabir WUMA Erlenhof, Reinach 
 
 
 

 Wegzüge 
 

 

 Schneider Claudia nach Liedertswil 
 Graf Dean-Daniel nach Büren SO 
 Kobel Kay und Jennifer nach Büren SO 
 mit Chris und Nick 
 Trüeb Chiara nach Basel 
 Jiménez del Rosario Andrés Ernesto nach Allschwil 
 Salzmann Reto nach Ormalingen 
 Hänggi Stefan nach Fehren 
 Klemm Michael nach Neudorf 
 
 
 

 Geburten 
 

 

9. Januar 2026 Zuber Taavi, Sohn des Zuber Philippe und der Brand Jeannine, 
wohnhaft an der Fluhgasse 14. 

 
 
 

 Todesfälle 
 

 

22. Februar 2026 Schilt-Ackermann Heidi, von Schangnau BE, wohnhaft gewesen an 
der Schulgasse 5, im 87. Altersjahr. 

 
 

Bevölkerungsstand am 31. März 2026 740 EinwohnerInnen 

 

 

Gratulationen zum Geburtstag 

 
 

Am 25. März 2026 konnte Gisela Abt-Gauckler am Rufackerweg 3 ihren                      
85. Geburtstag feiern. 

 
Wir gratulieren nochmals ganz herzlich und wünschen für die weiteren Lebensjahre alles Gute, 
Gesundheit und Wohlergehen. 
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Mitteilungen der Gemeindeverwaltung 

 

Kehrichtabfuhr 
 

In Zusammenhang mit der bevorstehenden Frühlings- und Sommerzeit machen wir             
darauf aufmerksam, dass die Kehrichtsäcke an den einzelnen Sammelpunkten erst am 
Abfuhrtag zum Abholen bereitgestellt werden dürfen. 
 

Die Kehrichtabfuhr durch die Autogesellschaft Sissach-Eptingen AG erfolgt wöchentlich 
jeweils am 

Mittwoch, ab 08.00 Uhr 
 

Für die Beachtung dieser Vorschrift dankt der Gemeinderat bereits im Voraus. 
 
 
 
 

Gemeindesteuern 2026 
 

Analog zu den vergangenen Jahren sind die Gemeindesteuern 2026 wiederum an                                
die Kantonale Steuerverwaltung zu entrichten. Zu diesem Zweck wurde sämtlichen 
steuerpflichtigen Einwohnerinnen und Einwohnern anfangs dieses Jahres basierend auf der 
letzten definitiven Veranlagung eine provisorische Steuerrechnung zugestellt. 
 

Für Einzahlungen bis zum 30. September 2026 wird übereinstimmend mit den Staatssteuern 
ein Vergütungszins von 0.1 % gutgeschrieben. Für Überweisungen, die nach der Fälligkeit 
vom 30. September 2026 eingehen, muss ein Verzugszins von 5.0 % bezahlt werden. 
 

Sollten Sie noch keine provisorische Rechnung für die Staats- und Gemeindesteuern 2026 
erhalten haben, können die notwendigen Einzahlungsscheine bei der Kantonalen 
Steuerverwaltung, Abteilung Steuerbezug, Tel. 061 552 51 40 bestellt werden. 
 
 
 
 

HÄCKSELDIENST/GROSSHÄCKSLER 
 

• Freitag, 17. April 2026 
 

Das Schnittgut Sträucher und Äste ist an der Strasse zu deponieren, damit es problemlos 
aufgenommen und verarbeitet werden kann. 
 

Die ersten 10 Minuten der Benützungszeit sind gratis. Alle weiteren 5 Minuten werden mit                  
Fr. 8.-- berechnet und einkassiert. 
 

Weitere Termine Häckseldienst im Jahr 2026 
 

▪ Freitag, 16. Oktober 2026 ▪ Freitag, 6. November 2026 
 

  Talon bis zum 16. April 2026 auf der Gemeindeverwaltung abgeben   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ich habe Schnittgut zum Häckseln: 
 

Freitag, 17. April 2026 
 
 
Name: ....................................................... Strasse: ......................................................... 
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Gemeindeversammlung 
 

Der Gemeinderat hat das Datum für die nächste ordentliche Bürger- und 
Einwohnergemeindeversammlung wie folgt festgelegt: 
 

 

Freitag, 12. Juni 2026 im Gemeindezentrum 
 

 
 
 
 

Wasserbezug für Swimming-Pools 
 

Im Rahmen der Erneuerung der Technik im Pumpwerk Aumatt und im Reservoir Hollen wurde 
eine permanente Überwachung des Wasserverbrauchs in unserer Gemeinde eingerichtet. 
Dies verbunden mit einer automatischen Alarmierung bei einer Abweichung vom üblichen 
Verbrauch, so dass ein möglicher Wasserleitungsbruch rasch detektiert und repariert werden 
kann. 
 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie bitten, der Gemeindeverwaltung grössere 
ausserordentliche Wasserbezüge, zum Beispiel für das Füllen eines Swimming-Pools im 
Vorfeld zu melden. Dies kann mittels eines E-Mails gemeinde@bretzwil.ch oder per Telefon 
061 943 04 40 oder 079 787 65 20 erfolgen. 
 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe bereits im Voraus. 
 

 
 

 Jodlerklub Echo vom Ramstein 
 
 

Muttertagsbrunch 
 

Sonntag, 10. Mai 2026 um 9.30 Uhr 
 

in der Turnhalle Bretzwil 
 

Mitwirkende: 
 

Pfarrerin Franziska Eich Gradwohl 
Jodlerklub Sunnesyte Nunningen 
Jodlerklub Echo vom Ramstein 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
 

Jodlerklub Echo vom Ramstein 
 

 

 Musikschule beider Frenkentäler 
 
 

Meldeschluss für das Herbstsemester 2026/2027 vom 
10. August 2026 bis am 17. Januar 2027 

 

15. Mai 2026 
 

Bis zum 15. Mai 2026 muss Ihre Anmeldung (Neuanmeldung, Instrumentenwechsel, 
Lektionsdaueränderung) oder Ihre schriftliche Abmeldung bei uns eingegangen sein. 
 

Meldeformulare können Sie beim Sekretariat (Tel. 061 961 15 65) oder über unsere Website: 
www.msft.ch (Downloads - Meldeformulare) beziehen. 
 

Musikschule beider Frenkentäler 

mailto:gemeinde@bretzwil.ch
http://www.msft.ch/
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 Frauenverein Bretzwil 
 

 

Einladung 
 

Wir würden uns sehr freuen, Sie wieder jeden zweiten Dienstag im Monat an unserem 
 

Mittagstisch 
 

begrüssen zu dürfen. 
 

Wann: Dienstag, 14. April 2026 um 12.00 Uhr 
 

 Dienstag, 12. Mai 2026 um 12.00 Uhr 
 

 Dienstag, 9. Juni 2026 um 12.00 Uhr 
 

Wo: Restaurant Blume in Bretzwil 
 

Kosten: Fr. 15.-- 
 

Die Kosten beinhalten Suppe, Mittagessen, Dessert, Mineralwasser, Tee und     
einen Kaffee. 

 

Für eine Anmeldung von neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie eine Abmeldung                     
der regelmässigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis jeweils am Sonntag vor dem 
Durchführungstermin wären wir sehr dankbar! 
 

An-/Abmelden bei: Christina Hertig, Reigoldswilerstrasse 2, 4207 Bretzwil 
 Tel. 061 941 16 34 / 079 714 22 18 
 

Frauenverein Bretzwil 
 

 

 Motorradclub Schwarzbueb 
 
 

Einladung zur 31. Töffsegnung 
 

Am Sonntag, 17. Mai 2026 findet in Nunningen unsere 31. Töffsegnung statt 
 

Gerne laden wir alle Bikerinnen und Biker sowie die Bevölkerung zu diesem Anlass ein ins 
 

Vereinslokal Judo-Club Nunningen, Brügglistrasse 60, 4208 Nunningen 
 

Programm 
 

09.30 Uhr Kaffee und Gipfeli 
 

10.30 Uhr Töffsegnung mit Pfarrer Alexander Pasalidi 
 

anschliessend Festbetrieb 
 

Wir bieten an 
 

Steak mit Salat oder 
 

Steak mit Brot 
 

Klöpfer und Bratwürste vom Grill 
 

Hotdogs 
 

Kaffee und Kuchen 
 

Grosser Kinderspielplatz 
 

Wir freuen uns auf viele Besucher 
 

www.motorradclub-schwarzbueb.ch 
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 Eltern-Kind-Treff Bretzwil 
 

 

- Daten 2. Quartal 2026 - 
 

15. April 2026 22. April 2026 29. April 2026 
6. Mai 2026 20. Mai 2026 27. Mai 2026 
3. Juni 2026 10. Juni 2026 17. Juni 2026 
24. Juni 2026 
 

Der Eltern-Kind-Treff ist ein Angebot der Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil für Kinder                                       
in Begleitung einer erwachsenen Person. Kinder ab Geburt sind willkommen, ebenso               
natürlich ältere Geschwister. Wir treffen uns jeweils am Mittwochnachmittag von 14.00                                               
bis 16.00 Uhr. Bei schönem Wetter sind wir auf dem Spielplatz/Schulplatz. 
 

Falls die Witterung zu kalt oder zu nass sein sollte, sind wir im Gemeindezentrum,                                         
um gemeinsam zu spielen, uns auszutauschen und eine Geschichte mit christlichem                      
Inhalt zu hören. Um 15.30 Uhr essen wir jeweils gemeinsam z'Vieri. Für die Kinder ist der       
ElKi-Treff eine gute Möglichkeit, zukünftige Spielgruppen-/Kindergarten- und Schulkameraden 
kennenzulernen! 
 

Zwischendurch basteln wir auch zusammen und gestalten im Advent traditionell das                 
ElKi-Weihnachtsfenster. Das Zvieri für die ElKi-Treffs sowie das Bastelmaterial, usw.                                
ist jeweils vorhanden. Der Eltern-Kind-Treff finanziert sich durch freiwillige Spenden von          
Seiten der Eltern/Teilnehmenden. 
 

Die Daten und das genaue Programm sind dem Kirchenboten sowie dem Mitteilungsblatt                     
der Gemeinde zu entnehmen. Sie sind auch auf der Website der Kirchgemeinde sowie der 
Gemeinde Bretzwil ersichtlich. Ebenfalls gibt es eine WhatsApp Gruppe, der man gerne 
beitreten darf. So ist man immer aktuell über die Durchführung informiert. 
 

Bei Fragen stehe ich Euch unter 061 773 00 55 oder 077 508 90 55 gerne zur Verfügung. 
 

Brigitte Moser 
 

 
 
 

 Guggenmusig Chuestallrugger 
 

 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Bretzwil 
 

Wiederum können wir auf eine sehr schöne Fasnacht zurückschauen. Der Kinderumzug sowie 
die Beizenfasnacht waren sehr gut besucht. Auch der Fackelumzug war ein voller Erfolg. 
 

Wir danken Ihnen, dass Sie uns mit Ihren Besuchen das Interesse an der Brätzbeler Fasnacht 
bekunden. 
 

Herzlichen Dank! 
 

Wir wünschen Ihnen allen alles Gute und hoffen, Sie auch im nächsten Jahr an der Fasnacht 
wieder unterhalten zu können. 

Chuestallrugger Brätzbel 
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 Turnverein Bretzwil 
 
 

 

Eierläset 2026 
 

 

organisiert durch den Turnverein Bretzwil 
 

Sonntag, 12. April 2026 um 14.00 Uhr 
 

auf dem Schulhausplatz 
 

Besammlung Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 13.45 Uhr 
 

Im Anschluss lädt der Turnverein Bretzwil die Bevölkerung zum traditionellen Eiertäsch in der 
Turnhalle ein. 
 

Das Eiersammeln für die Kinder findet in derselben Woche - am Donnerstag, den                                        
9. April 2026 ab 18.00 Uhr - statt. Die Kinder des Jugendsports und von Boca Bretzwil                    
werden bei Ihnen vorbeikommen, um die Eier einzusammeln. Gerne nehmen wir auch 
Bargeldspenden an. 
 

Der Turnverein Bretzwil freut sich auf zahlreiches Erscheinen und dankt bereits im Voraus für 
Ihre Spenden. 
 

Bis dahin wünschen wir Ihnen frohe Ostertage! 
Turnverein Bretzwil 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PS Rifenstein Reigoldswil 
 
 

Im Frühjahr/Sommer 2026 (9 Kurstage, inklusive Schnuppertag bei Anmeldung) führen                          
die Pistolenschützen Rifenstein Reigoldswil wieder einen Pistolenschiesskurs durch.                   
Instruiert werden die sportliche Schiesstechnik sowie die vorschriftsgemässe Handhabung                   
mit Sportpistolen. 
 

Geschossen wird mit Sportgeräten im Kleinkaliberbereich. Sportgeräte für das Schiessen                         
im Kurs werden zur Verfügung gestellt. Alle Jahrgänge, (mindestens Jahrgang 2014) sind 
herzlich willkommen. 
 

Möchten Sie es einmal unverbindlich versuchen, dann kommen Sie am 
 

Montag, 13. April 2026 von 18.00 - 19.30 Uhr 
 

zum Schnuppern in den Pistolenstand in der Gemeinschafts-Schiessanlage Widentäli in 
Reigoldswil. Dort können Sie sich auch gleich für den Kurs anmelden. 
 

Wenn Sie noch Fragen haben, Telefon oder E-Mail an: 
 

Beat Schweizer, Hauptstrasse 126, 4416 Bubendorf 
Tel. 061 931 12 09 / 079 697 78 42 / beat.schweizer@rifenstein.ch / www.psrifenstein.ch 
 

PS Rifenstein Reigoldswil 

mailto:beat.schweizer@rifenstein.ch
http://www.psrifenstein.ch/
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 Frauenverein Bretzwil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vereinsanlässe 2026 

 

Datum Verein Anlass 
 

April 2026 
 

11.04.2026 Verschönerungsverein Bretzwil Chrachenweg/Feuerstellen 

12.04.2026 TV Bretzwil Eierläset 

14.04.2026 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 

17.04.2026 Kindergarten/Primarschule Bretzwil Tag der offenen Türe 

25.04.2026 Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil Jahreskonzert 

25.04.2026 Umweltkommission Bretzwil Bring- und Holtag 

25.04.2026 Verschönerungsverein Bretzwil Brandweg aushacken 

30.04.2026 Verschönerungsverein Bretzwil Aufstellen Maibäume 
 

Mai 2026 
 

01.-31.05.2026 TV Bretzwil Coop Gemeinde Duell 2026 

09.05.2026 Verschönerungsverein Bretzwil Bänkli ausmähen / Feuerstellen 

10.05.2026 Jodlerklub Echo vom Ramstein Muttertagsbrunch 

11.-13.05.2026 Kindergarten/Primarschule Bretzwil Projekttage 

12.05.2026 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 

14.-17.05.2026 Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil Eidgenössisches Musikfest in Biel 

16.05.2026 Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil Empfang 

20.05.2026 Kindergarten/Primarschule Bretzwil Werkausstellung 
 

Juni 2026 
 

06.06.2026 Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil Kids Day 

06.06.2026 Frauenverein Bretzwil Frauenvereinsreise 

09.06.2026 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 

13.06.2026 Verschönerungsverein Bretzwil Grosseinsatz 

26.06.2026 Kindergarten/Primarschule Bretzwil Letzter Schultag (Spezialprogramm) 

26.-28.06.2026 Jodlerklub Echo vom Ramstein Eidgenössisches Jodlerfest in Basel 

28.06.2026 Jodlerklub Echo vom Ramstein Empfang 
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 Frauenkleider Hol- u. Bringtag 
 

 

Samstag, 9. Mai 2026 von 09.00 bis 13.00 Uhr 
Zähnteschüür Nunningen (Dorfzentrum) 

 

Wer kennt das nicht, die Kleiderschränke sind bis an den Rand gefüllt, doch nie ist etwas 
Passendes dabei. 

Deshalb organisieren wir in Nunningen                       
den Frauenkleider Hol- und Bringtag. Und                       
so sind Sie dabei. Packen Sie Ihre noch gut 
erhaltenen Kleider, Schuhe, Taschen, Hüte, 
Schals, Modeschmuck und Accessoires, die 
Ihnen nicht mehr gefallen, aber zu schade                
für in den Kleidersack sind, ein (maximal                  
20 Stück pro Person) und kommen Sie                  
damit am Freitag, 8. Mai 2026 von 18.15 bis                 
20.00 Uhr und am Samstag, 9. Mai 2026                     
von 09.00 bis 11.00 Uhr in die Zähnteschüür. 
 

Stöbern Sie in aller Ruhe in den von anderen mitgebrachten Sachen und finden Sie mit Glück 
Ihre neuen Lieblingsstücke, die Sie dann gratis und franko mitnehmen dürfen. Sie können  
ganz unverbindlich vorbeischauen und Kleider mitnehmen, auch wenn Sie selber keine Kleider 
mitgebracht haben. 
 

Übriggebliebene Sachen, die keine neue Besitzerin gefunden haben, spenden wir am Ende 
des Tages für einen guten Zweck. 
 
 

Reklame 
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